
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2022/1/27 2Ob130/21p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.2022

Norm

KFG 1967 §106 Abs2

Rechtssatz

Der Schutzzweck der in § 106 Abs 2 KFG 1967 normierten P4icht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des

Sicherheitsgurts umfasst nicht die Verhinderung von aus der Verletzung dieser P4icht resultierenden Sachschäden

durch beförderte Personen am Fahrzeug.

Entscheidungstexte

2 Ob 130/21p
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